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RS OGH 1979/7/3 5Ob631/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1979

Norm

ABGB §914 IIId

Rechtssatz

Nach dem Wortsinn in seiner gewöhnlichen Bedeutung sind unter den Betriebskosten eines Gebäudes die mit dem

Gebrauch (der Benützung) des Gebäudes und seiner Anlagen im jeweiligen Zustand verbundenen Kosten zu verstehen;

die Kosten der Instandhaltung fallen nicht darunter.
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